
Bitte beachten Sie, dass der ursprüngliche Beschlussvorschlag in den Vorlagen im 
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Gremienportal entnehmen. 
 

 

 Seite 1 von 1 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

VL-181/2022 
Fachbereich: 70 FB Umwelt 

Fachdienst: 70.1 FD Umweltschutz und 
Wald 

Sachbearbeiter/in: Constantin Faatz 

 

Datum: 25.08.2022 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Magistrat 05.09.2022 vorberatend 
Ausschuss für Umwelt, Jugend und Soziales 13.09.2022 vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung 22.09.2022 beschließend 

 
Betreff: 
AGB zum Verkauf von Energie- und Brennholz durch die Stadtverwaltung Nidderau 
 
Beschlussvorschlag: 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Verkauf und Aufarbeiten von Energie- und Brennholz 
im Stadtwald Nidderau werden beschlossen. Die Stadtverwaltung kann, wenn notwendig, die AGB 
zum Verkauf von Energie- und Brennholz weiter anpassen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
Sachdarstellung: 
Um den Energie- und Brennholzverkauf sowie das Aufarbeiten im Wald klar zu regeln, ist es 
notwendig, Erlaubtes und Verbotenes über den Vorgang einer allgemein gültigen 
Geschäftsbedingung zu definieren. 
 
Freigabe: 
 
 
 
gez. Rainer Vogel gez. Katja Adams gez. Constantin Faatz 
Dezernatsleiter/in FB-Leiter/in FD-Leiter/in / Sachbearbeiter/in 

 
 
Anlage(n): 
1. AGB zum Verkauf von Energie- und Brennholz durch die Stadtverwaltung Nidderau 




